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RS OGH 1965/7/12 5Ob148/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.07.1965

Norm

NO §175

Rechtssatz

Übernimmt der Käufer die Kosten der Vertragserrichtung und der Verkäufer die Kosten der Lastenfreistellung, so kann

der Notar, der den Vertrag errichtet und die Lastenfreistellung durchführt, die letzteren Kosten nicht vom Käufer

verlangen.
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